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Bistum Fulda 2030
Aktueller Stand

 Die Arbeit der Fachgruppen und die geplante Phase für Rückmeldungen 
haben sich durch die Corona Pandemie deutlich verzögert.

 Die Arbeit in den Fachgruppen wurde aber nicht ausgesetzt, sondern ging in 
Online-Formaten und später in Präsenztreffen ununterbrochen weiter.

 Die Fachgruppen werden Anfang Oktober ihre Vorlagen mit 
Zwischenergebnissen an die Steuerungsgruppe übergeben.



 Anschließend erfolgt eine Phase der Präsentation „in der Breite“ und eine Zeit für 
Rückmeldungen und Feed-Back.

 Darauf folgt eine letzte Überarbeitung in den Fachgruppen und die Übergabe der 
Vorlagen an den Bischof.

 Nach Bestätigung durch den Bischof folgt die Umsetzung mit z.B. Pilotprojekten, 
der Erarbeitung von Satzungen etc.

 Neue Satzungen für den PGR und die entsprechenden Änderungen des KVVG für 
die künftigen Gremien werden wohl nicht vor dem 01.01.2023 in Kraft gesetzt.



Aktueller Stand und getroffene 
Entscheidungen im Pastoralverbund

 Seit 2006 bilden die Pfarreien Sankt Peter Gelnhausen, Sankt Wendelin 
Höchst, Maria Königin Meerholz-Hailer, Christkönig Gründau-Rothenbergen 
und Sankt Johannes Apostel Linsengericht-Altenhaßlau den Pastoralverbund 
St. Raphael Kinzigtal.

 Am 07. Juni 2018 beschließen die Vertreter aller fünf Pfarrgemeinde-
und Verwaltungsräte im Pastoralverbundsrat einstimmig, grundsätzlich 
den Weg der Neugründung einer gemeinsamen Pfarrei zu gehen.



 Der Pastoralverbundsrat hat sich nach Beratungen in den einzelnen 
Verwaltungs- und Pfarrgemeinderäten in seiner Sitzung am 25.08.2020 
für die Gründung einer neuen Pfarrei zum 01.01.2021 ausgesprochen.

 Der Name der neuen Pfarrei soll Katholische Kirchengemeinde Sankt Raphael 
bzw. Pfarrei Sankt Raphael sein.

Mehrheitlich wurde die Kirche Sankt Peter, Gelnhausen als Pfarrkirche 
benannt (Höchst wünscht sich St. Wendelin als Pfarrkirche).

 Als Standort des Zentralen Pfarrbüros hat sich der Pastoralverbundsrat für das 
Deutschorden-Haus in Gelnhausen ausgesprochen.

 Die Empfehlungen des PV-Rates wurden am 03.09.2020 von allen fünf 
Verwaltungsräten in eigenen Beschlüssen angenommen.



 Die getroffenen Entscheidungen wurden mit einem Brief dem Bischof 
übermittelt.

 Am 25.09.2020 werden diese Entscheidungen in der Sitzung des Priesterrates 
beraten.

 Im Anschluss: Erstellung der Gründungsurkunde des Bischofs

 Die Verwaltungsräte aus St. Peter Gelnhausen haben sich bereiterklärt, 
geschäftsführend im Amt zu bleiben, bis im März 2021 ein neuer Verwaltungs-
rat gewählt wird. Die anderen Verwaltungsräte haben dem zugestimmt. Sie 
nehmen in der Übergangszeit beratend an den Verwaltungsratssitzungen teil.

 Die 5 PGRs bilden ab dem 01.01.2021 einen „Übergangs-PGR“ für die neue 
Pfarrei bis zur Neuwahl im März 2021, in dem alle PGR-Mitglieder in den PGR 
von St. Peter Gelnhausen mit Stimmrecht hinzuberufen werden.



Nächste Schritte



Gremienstruktur in der neuen Pfarrei
 Die neue Pfarrei wird einen Pfarrgemeinderat und einen Verwaltungsrat haben.

 Die Wahl der neuen Gremien soll im März 2021 erfolgen. 

 Der neue PGR wird nach der Ordnung für die Wahl der Pfarrgemeinderäte vom 
26.02.1998 zuletzt geändert am 21.04.2010 gewählt und wird nach der Satzung 
für die Pfarrgemeinderäte im Bistum Fulda vom gleichen Datum arbeiten.

 Der neue Verwaltungsrat wird sich nach dem Gesetz über die Verwaltung und 
Vertretung des Kirchenvermögens in der Diözese Fulda (KVVG) vom 20.04.1979, 
zuletzt geändert am 01.01.2020 konstituieren und seine Arbeit aufnehmen.



Verwaltungsrat
 Die Zahl der gewählten Mitglieder beträgt in Kirchengemeinden über 5.000 

Katholiken 8 Mitglieder (§ 4 Abs. 1 KVVG).

 Es sind 3 Ersatzmitglieder zu wählen (§ 4 Abs. 2 KVVG).

Wenn bei den 8 Mitgliedern ein oder mehrere Orte nicht vertreten sind, kann 
ein Vertreter aus diesen Orten hinzugewählt werden. Diese haben die 
gleichen Rechte und Pflichten wie die anderen VR-Mitglieder auch. 

 Die Aufgaben des Verwaltungsrats bleiben unverändert.



Pfarrgemeinderat
 Bis zur Neuwahl bleiben alle PGR-Mitglieder im Amt, den „Übergangs-PGR“ bilden 

also die PGR-Mitglieder der ursprünglichen Pfarreien, in dem alle Mitglieder der PGRs 
in den PGR von St. Peter Gelnhausen mit Stimmrecht hinzuberufen werden. Die Regel 
für die Hinzuberufung wird dazu in diesem speziellen Fall vom Bischof außer Kraft 
gesetzt.

 Dem neuen PGR gehören 9 bis 15 Mitglieder an, der „Übergans-PGR“ legt die Anzahl 
der Mitglieder per Beschluss fest.

 Besteht die Pfarrei aus mehreren Ortschaften, so ist ein lokaler Proporz zulässig. 
Darüber entscheidet ebenfalls der „Übergangs-PGR“.

 Eine Hinzuwahl von Mitgliedern ist wie gehabt möglich.

 Der PGR kann sich eine Geschäftsordnung geben.



Arbeitskreise / Kirchenteam
 Der PGR kann Arbeitskreise für bestimmte Aufgabenbereiche bilden. 

Mindestens ein Mitglied des Arbeitskreises (=Sprecher) muss auch PGR-
Mitglied sein und für eine ständige Verbindung zwischen PGR und Arbeitskreis 
sorgen. 

 Arbeitskreise können auch für die unterschiedlichen Ortsteile der neuen 
Pfarrei gebildet werden.

Mitglieder der Arbeitskreise können per Urkunde beauftragt werden.

 Einem Mitglied des Arbeitskreises können per Gattungsvollmacht durch den 
VR Befugnisse zur Umsetzung des für den jeweiligen Ort im Haushaltsplan 
vorgesehenen Budgets übertragen werden. Die Ausübung der Gattungsvoll-
macht ist in der Regel an Beschlüsse des Arbeitskreises gebunden.



Zentral vs dezentral
Subsidiarität so viel wie nötig zentral

so viel wie möglich dezentral

Gremien ein PGR und ein VR für die neue Pfarrei
ortsgebundene Arbeitskreise mit Budgetverantwortung an allen 
Kirchorten

Pfarrbüros zentrales Pfarrbüro in Gelnhausen (perspektivisch Deutschorden-
Haus, zunächst Am Schlachthaus 8)
Kontaktstellen an allen anderen Kirchorten bleiben erhalten
Konzept dazu ist in Entwicklung

Hauptamtliche Aufteilung der unterschiedlichen Aufgaben und Ortszuständigkeiten
ist in Entwicklung



F A Z I T

Jeder und 
jede ist und 
bleibt 
gebraucht.



 Was ist mir jetzt klar(er) geworden?

 Welche Fragen habe ich?

 Wo sehe ich Herausforderungen?

 Wo sehe ich Chancen?

Fragen / Anregungen



Beispiel VR-Wahl



Beispiel
PGR-Wahl

Annahme: Jede ehemalige Pfarrei soll 
im neuen PGR mit 3 Personen 
vertreten sein.

Der Wähler hat insgesamt 15 Stimmen 
und kann je Ort 3 Stimmen vergeben.

Neuer PGR: 15 gewählte 
Mitglieder


